
 

Auch bei den Beratungen um eine Änderung von § 28 Abs. 4 BAT-KF 
(Arbeitsbefreiung) gab es eine Einigung. Der neue Text lautet: 

 „„Für ehrenamtliche Tätigkeiten in den satzungsgemäß vorgesehenen Gremien 
kann den Vertretern und Vertreterinnen der Verbände kirchlicher Mitarbeiter und 
der Gewerkschaften, die an der Arbeitsrechtssetzung im Rahmen der Rheinisch-
Westfälisch-Lippischen Arbeitsrechtlichen Kommission mitwirken, 
einschließlich deren Untergliederungen, Arbeitsbefreiung bis zu acht 
Arbeitstagen im Kalenderjahr unter Fortzahlung des Entgelts nach § 12 erteilt 
werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 

Satz 1 findet für Mitglieder der Verbände kirchlicher Mitarbeitenden für die 
Teilnahme an Delegiertenversammlungen/Mitgliederversammlungen dieser 
Verbände und deren Untergliederungen mit der Maßgabe Anwendung, dass eine 
Arbeitsbefreiung bis zu zwei Arbeitstagen im Kalenderjahr erteilt werden kann. 

Die Arbeitsbefreiung aus Satz 1 und Satz 2 darf in der Regel acht Arbeitstage 
nicht überschreiten. 

Mitarbeitende, die einer Arbeitsrechtlichen Kommission angehören oder von ihr 
zur Mitarbeit herangezogen werden, ist Arbeitsbefreiung in dem für ihre Tätigkeit 
in dieser Kommission notwendigen Umfang ohne Minderung der Bezüge zu 
erteilen. 

Dies gilt entsprechend für die Tätigkeit von Mitarbeitenden in einer 
Arbeitsrechtlichen Schiedskommission." 

Das bedeutet, dass allen Mitgliedern, die einen Arbeitsvertrag nach dem BAT-KF 
haben, von Verbänden und Gewerkschaften, die direkt oder indirekt (als 
angeschlossener Verband) an der Arbeitsrechtssetzung im Rahmen der 
Rheinisch-Westfälisch-Lippischen Arbeitsrechtlichen Kommission mitwirken 
und somit an der Dienstgemeinschaft beteiligen, Arbeitsbefreiung für die 
Teilnahme an Delegiertenversammlungen/Mitgliederversammlungen sowie für 
die ehrenamtliche Tätigkeiten in den satzungsgemäß vorgesehenen Gremien der 
Verbände und Gewerkschaften beantragen können. Eigentlich war es sehr 
schade, dass wir so einen Antrag stellen mussten, damit unsere Arbeit die 
entsprechende Anerkennung als Teil der Dienstgemeinschaft erhält. Das war 
auch schon mal anders. Wir freuen uns aber, dass wir uns mit den Arbeitgebern 
in der ARK-RWL auf diesen Text einigen konnten. 
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